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Beitragsordnung  gültig ab 01.08.2025 

 

 Beitrag 

35 Stunden1 45 Stunden2 

Vereinsbeitrag 32,00 € 32,00 € 

Frühstück 20,00 € 20,00 € 

Kindergartenbeitrag 42,00 € 48,50 € 

insgesamt ohne Essen 94,00 € 100,50 € 

Mittagessen 1 Tag 10,00 €  

Mittagessen 2 Tage 20,00 € 

Mittagessen 3 Tage 30,00 € 

Mittagessen 4 Tage 40,00 € 

Mittagessen Freitag 5,00 € 

Mittagessen ganze Woche 45,00 € pro Monat 45,00 € pro Monat 

komplett 139,00 € 145,50 € 

Der Beitrag für einen Kindergartenplatz im Waldorfkindergarten Bonn e.V. setzt sich aus den im 
Folgenden aufgeführten Komponenten zusammen. Zum einen ist ein einkommensabhängiger 
Elternbeitrag zu leisten, der direkt an das kommunale Jugendamt zu entrichten ist. Hierzu sollten die 
jeweiligen Eltern von der Stadt Bonn ein gesondertes Schreiben erhalten. Weitere Informationen sind 
der Homepage der Stadt Bonn (www.bonn.de) zu entnehmen. Zum anderen fallen Beiträge an 
unsere Einrichtung selbst an. 
 
Der Beitrag an die Einrichtung setzt sich aus dem Kindergartenbeitrag, dem Vereinsbeitrag sowie 
dem Essensgeld zusammen.  
 
Der Kindergartenbeitrag dient der Finanzierung aller Kosten, die beim Betrieb des Kindergartens 
entstehen und nicht durch kommunale Zuschüsse gedeckt sind. Der Vereinsbeitrag wird zur Deckung 
jener Aufwendungen verwendet, die über den eigentlichen Kindergartenbetrieb hinausgehen und in 
der Vereinssatzung festgelegt sind (beispielsweise Beiträge zur Vereinigung der 
Waldorfkindergärten). 

Das Essensgeld pro Kind und Monat ermittelt sich je Gruppe wie folgt:  
Für Kinder, die über Mittag betreut werden, wird ein Entgelt für das Mittagessen berechnet. Dieses 
beläuft sich auf 10 € pro Tag für die Tage von Montag bis Donnerstag sowie 5 € für das Mittagessen 
am Freitag. 

In der Schneeweißchengruppe ist die Buchung des Mittagessens verpflichtend, während in der 
Rosenrotgruppe das Mittagessen tageweise gebucht werden kann. Das Frühstücksgeld fällt für alle 

 
1 35 Stunden  Rosenrotgruppe 
2 45 Stunden Schneeweißchengruppe 
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Kinder unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit an. 
 
Inhaber eines Bonnausweises sind gegen Vorlage des Ausweises von allen Essensgeldbeiträgen, 
sowohl für Frühstück als auch Mittagessen, befreit. Die entstandenen Aufwendungen hierfür werden 
von der Einrichtung an die Stadt Bonn gemeldet und von der Stadt Bonn direkt an den Kindergarten 
erstattet. 

Es kann vorkommen, dass die per Lastschrift eingezogenen Zahlungen der Kindergartenbeiträge 
aufgrund verschiedener Gründe, bspw. unzureichende Kontodeckung, durch Rücklastschriften durch 
die Banken der zahlungspflichtigen Personen automatisch zurückgebucht werden. Hierdurch 
entstehen dem Kindergarten zusätzliche Bankgebühren. Zudem wird ein erhöhter 
Verwaltungsaufwand verursacht. Aus diesem Grund werden diese Kosten an die Eltern pauschal 
weitergegeben. Pro Rücklastschrift bzw. pro ausstehenden Monatsbeitrag wird eine einmalige, 
zusätzliche Gebühr in Höhe von 10 € fällig. 
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